
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreff: Referentenentwurf eines Gesetzes zur       

              Reform des Kontopfändungsschutzes  

              (Stand: 19. Januar 2007) 

hier :  Beteiligung der Fachkreise und Verbände  

 

Bezug: Schreiben vom 26. Januar 2007  

              AZ: R A 4 – 3747/3-1 R 4 18/2006   
 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin der Justiz 
sehr geehrte Frau RDn Dr. Schumacher,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
der Bund Deutscher Rechtspfleger dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem 

Gesetzentwurf. 

 

Grundsätzlich wird die beabsichtigte Reform des Kontopfändungsschutzes begrüßt. Die 

geplanten Änderungen sind dringend erforderlich, um die  notwendigen Schuldnerinteressen 

auf Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr zu sichern, ohne die Gläubigerinteressen  

bei der Durchführung der Zwangsvollstreckung mehr als erforderlich einzuschränken. 

Der Gesetzentwurf dürfte geeignet sein, die dargestellten Ziele zu verwirklichen. 

Im Einzelnen wird zu den Vorschlägen bemerkt :  
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zu § 833a ZPO-E: 

Es wird begrüßt, dass das Girokonto besonders geschützt werden soll. Auch erscheint es 

sinnvoll, dass zukünftige Guthaben erfasst werden.  

Die zeitliche Befristung wird aber dazu führen, dass Gläubiger, Kreditinstitute und die 

Gerichte stärker belastet werden, da nach Fristablauf voraussichtlich eine neue Pfändung 

angestrengt werden wird. Es sollte deshalb geprüft werden, ob die zeitliche Begrenzung 

wirklich erforderlich ist. Es wird zwar für den Schuldner besser überschaubar, aber zwingt 

den Gläubiger, regelmäßig die Pfändung neu zu beantragen, wobei er auch sein vorrangiges 

Pfandrecht verliert. 

Der Hinweis in der Begründung, dass Girokonten meist vor Ablauf der Fristen gekündigt 

werden, widerspricht der verfassungsrechtlichen Vorgabe, dass jedermann Anspruch auf ein 

Konto hat. 

Außerdem wird der Schuldner dadurch mit weiteren Kosten nach § 788 ZPO belastet 

werden. 

 

zu § 835 ZPO-E: 

Die Fristverlängerung von zwei auf vier Wochen wird begrüßt. 

  

zu § 850 i ZPO-E 

Die Erweiterung des § 850 i ZPO E dürfte eine  Vereinfachung mit sich bringen, da alle 

Einkünfte des Schuldners zusammengefasst werden und die Berechnung vereinfacht wird. 

Ob durch die Neuregelung des Pfändungsschutzes für Selbstständige ebenfalls mit einer 

stärkeren Belastung der Vollstreckungsgerichte zu rechnen ist, dürfte sehr wahrscheinlich 

sein. 

Die Rechtsprechung hat zwar aufgrund der bisherigen gesetzlichen Bestimmungen 

sachgerechte Lösungen für den Kontenschutz gefunden, es wäre jedoch wünschenswert, 

wenn bei der Änderung der Regelung des Pfändungsschutzes auch genauere Maßstäbe zur 

Bestimmung des  Freibetrages angelegt werden könnten. Dies könnte z.B. in der Form 

geschehen, dass entsprechend § 850 c ZPO auch eine Tabelle für Selbständige erstellt wird.  

 

zu § 850 k ZPO-E 

Im Rahmen der geplanten Änderungen sollte versucht werden, die Ungleichbehandlung im 

Kontoschutz (§ 850k ZPO, § 55 SGBI) weitestgehend zu beseitigen, d.h. gegebenenfalls 

sogar Abschaffung des § 55 Abs. 4 SGB, zumal der BGH in seiner Entscheidung vom 

20.12.2006 die Anwendbarkeit des § 850k ZPO bei Sozialleistungen bejaht (Beschluss vom 

20.12.2006, VII ZB 56/06). 



In den meisten Fällen des  § 850k Abs. 2 ZPO-E (wenn also ein höherer Bedarf besteht als 

der reine Grundfreibetrag) wird auf Erinnerung des Drittschuldners eine klarstellende 

Entscheidung des Vollstreckungsgerichts ergehen müssen, da sich die Banken sicher nicht 

mit der Berücksichtigung von Unterhaltspflichten  beschäftigen wollen und bei unrichtiger 

Ermittlung  in der Haftung wären.  

Problematisch ist die geplante Einbeziehung solcher Personen, die aufgrund der mit dem 

Schuldner bestehenden Bedarfsgemeinschaft tatsächlich von diesem unterhalten werden 

müssen, ohne gesetzlich unterhaltsberechtigt zu sein. Wie soll der Nachweis erfolgen? 

Bescheinigung der Sozialbehörde? Hat man die Änderung tatsächlich so vor, muss auch 

über eine Änderung des § 850c ZPO nachgedacht werden. Sonst wäre der Schuldner der 

Kontopfändung besser gestellt, als der der Lohnpfändung. § 850f ZPO hilft hier auch nur 

bedingt, da bei dieser echten Ermessensentscheidung auch die Gläubigerbelange zu 

berücksichtigen sind, während sie beim  § 850k ZPO-E irrelevant wären. 

Nach Ablauf des laufenden Monats beim Pfändungsschutzkonto wird der Teil, über den nicht 

verfügt wurde, wieder pfändbar sein. Dies ist insbesondere bei Sozialleistungen 

problematisch, da aufgrund der Pauschalierung der Regelsätze die Bezieher von ALG II oder 

Grundsicherung eigentlich verpflichtet sind, Rücklagen zu bilden. Wie und wo sollen diese 

angespart werden (schon heute ein Problem). Eine Freigabe nach § 765a ZPO scheidet 

regelmäßig aus. 

 

Kernstück dieser Reform ist die Einführung des sogenannten Pfändungsschutzkontos. 

Das Problem, dass Banken ihren Kunden nach Eingang einer Kontopfändung kündigen, wird 

durch das geplante Gesetz offensichtlich nicht beseitigt.  

Wenn bereits ein Konto vorhanden ist, kann der Kunde/Schuldner verlangen, dass es in ein 

Pfändungsschutzkonto umgewandelt wird. 

Es besteht aber z.B. kein Anspruch auf ein neues Pfändungsschutzkonto. 

 

Gerade die Tatsache, dass es den Banken freigestellt wird, ein solches Pfändungsschutz-

konto einzurichten und nachgewiesene Tatbestände gem. § 850 k Abs. 2 ZPO-E selbst zu 

berücksichtigen, vermag nicht zu überzeugen. Sind es doch gerade auch jetzt die Banken, 

die insbesondere die gesetzlichen Bestimmungen des § 55 SGB regelmäßig missachten und 

die Schuldner auf den gerichtlichen Kontenschutz verweisen.   

 

Zum jetzigen Zeitpunkt fordern Banken häufig Kontofreigaben für Sozialleistungen, die mit 

Sicherheit nicht der Pfändung unterliegen. Auch dies sollten sie selbst erkennen; die von den 

Gerichten dennoch erlassenen Freigabebeschlüsse sind eigentlich unzulässig und 

überflüssig. Inwieweit hier eine Arbeitserleichterung für die Vollstreckungsgerichte eintreten 



wird, hängt in erster Linie von den Banken ab, ob diese das Pfändungsschutzkonto den 

Kunden tatsächlich anbieten und ob sie die geforderten Berechnungen – so wie im 

Gesetzesentwurf geplant – selbst durchführen (z.B. pfandfreier Betrag bei mehreren 

Unterhaltsberechtigten). 

 

Ein Nebeneinander von bisherigem Kontenschutz und neuem Pfändungsschutzkonto dürfte 

wohl nicht der Vereinfachung dienen. Dies kann sich allenfalls auf die Fälle beschränken, in 

denen § 850 k Abs. 1 ZPO E ausnahmslos anzuwenden ist. 

Alle anderen Fälle werden auch weiterhin zum Vollstreckungsgericht führen. 

Aus den vorgenannten Gründen ist nicht mit einer Entlastung, sondern einer Mehrbelastung 

der Vollstreckungsgerichte zu rechnen. 

 

Im Übrigen fehlt, wie bereits im Referentenentwurf dargestellt, die statistische Erfassung der 

Kontenschutzanträge. Man kann also bislang nur von der gefühlten Belastung der Gerichte 

ausgehen. Eine gesonderte Zählung der Kontenschutz- und auch der übrigen 

Vollstreckungsschutzanträge ist daher zwingend geboten.  

 

zu § 850l ZPO-E 

Gegen die Neufassung des bisherigen § 850k ZPO werden Bedenken nicht erhoben. 
 
Gegen die in den Artikeln 2 bis 5 des Gesetzentwurfes geplanten Änderungen und 
Ergänzungen bestehen keine Einwände. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Hinrich Clausen 
Bundesvorsitzender 


